
Artikel 32

Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat 
im Rahmen der Gesetze das Recht auf Freizügigkeit inner-, 
halb des Staatsgebietes der Deutschen Demokratischen 
Republik.

Artikel 33

1 Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik 
hat bei Aufenthalt außerhalb der Deutschen Demokrati
schen Republik Anspruch auf Rechtsschutz durch die 
Organe der Deutschen Demokratischen Republik.
2 Kein Bürger der Deutschen Demokratischen Republik 
darf einer auswärtigen Macht ausgeliefert werden.

Artikel 34

1 Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik 
hat das Recht auf Freizeit und Erholung.
2 Das Recht auf Freizeit und Erholung wird gewähr
leistet

durch die gesetzliche Begrenzung der täglichen und 
wöchentlichen Arbeitszeit, 
durch einen vollbezahlten Jahresurlaub und 
durch den planmäßigen Ausbau des Netzes volks
eigener und anderer gesellschaftlicher Erholungs- und 
Urlaubszcntren.
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